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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: Bau/108/2016 

 
 

Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
Bauamt Diedicke, Martin 01.04.2016 

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Gemeinderat 02.05.2016  öffentlich 

 
 

Bebauungsplan Nr. 114  
"Gewerbegebiet Neufahrn-Eching und Mischgebiete entlang Echinger und 
Grünecker Straße sowie Bahnhofstraße und Teilstück Dietersheimer Straße"; 
Würdigung der Stellungnahme der IHK München und Oberbayern 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der IHK München und Oberbayern vom 18.03.2016 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die unterschiedlichen Vergnügungsstätten (Spiel- und Automatenhallen, Wettbüros, Wett-
cafés und vergleichbare Vergnügungsstätten) werden mit dieser Bauleitplanung nicht gänz-
lich vom Gemeindegebiet ausgeschlossen. Lediglich entlang der Bahnhofstraße bzw. des 
Marktplatzes sowie der Echinger Straße, Grünecker Straße und einem Teilstück der Dieters-
heimer Straße wird die Nutzung solcher Einrichtungen untersagt. In den weiteren Bereichen 
des Bebauungsplanes Nr. 114 (Gewerbegebiet Neufahrn-Eching) ist die Nutzung lediglich in 
der für den Einzelhandel und das Gewerbe wichtigen Erdgeschosszone unzulässig.  



Dementsprechend kann sichergestellt werden, dass der ansonsten zulässigen Nutzung 
solcher Einrichtungen im Gemeindegebiet substanzieller Raum zur Verfügung steht. Des 
Weiteren bleibt die Ermöglichung der Nutzungsart Spielhalle, Wettbüro, etc. in weiten Teilen 
des Gemeindegebietes, in denen der Gesetzgeber auch die Möglichkeit gibt, derartige 
Nutzungen zu betreiben, zulässig. Folglich führt diese Bauleitplanung dazu, dass im Ge-
meindegebiet Vergnügungsstätten weiterhin zulässig sind und keine unverhältnismäßige 
Einschränkung der Berufs- und Eigentumsfreiheit von Spielhallen, Wettbüros, etc. vorliegt. 
Es erfolgt lediglich eine zulässige Steuerung solcher Stätten. Eine Verhinderungsplanung 
liegt in diesem Fall nicht vor. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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